
PRÜFUNGSORDNUNG

über die

höhere Fachprüfung für ICT Security Expert

Änderung vom 2 1 Feb. 2024

Die Trägerschaft,

gestützt auf Artikel 28 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom
13. Dezember 2002 1,

beschliesst:

1

Die Prüfungsordnung vom 14. August 2017 über die höhere Fachprüfung für ICT Security
Expert wird wie folgt geändert:

PRÜFUNGSORDNUNG

über die höhere Fachprüfung für Information Security Manager

Ersatz eines Ausdrucks

Im ganzen Erlass wird die Bezeichnung «ICT Security Expert» mit «Information Security
Manager» ersetzt.

2.12 (...)
Die Sitzungen der Prüfungskommission können als Videokonferenz durchgeführt
werden.
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2.22 Die Prüfungskommission kann:

a) das Behandeln von Beschwerden einzelnen Personen übertragen;
b) administrative Aufgaben einem Sekretariat übertragen.

7.12 Die Diplominhaberinnen und -inhaber sind berechtigt, folgenden geschützten Titel zu
führen:

- Information Security Manager mit eidgenössischem Diplom
- Information Security Manager avec diplöme fëdëral
- Information Security Manager con diploma federale

Die englische Übersetzung lautet:
- Information Security Manager, Advanced Federal Diploma of Higher

Education

8.3 Nach Abschluss der Prüfung reicht die Prüfungskommission dem SBFI gemäss
Richtlinie2 eine detaillierte Erfolgsrechnung ein. Auf dieser Basis bestimmt das SBFI
den Bundesbeitrag für die Durchführung der Prüfung.

9.2 Übergangsbestimm ungen

Wer das eidgenössische Diplom als «ICT Security Expert» besitzt, ist berechtigt, den
neuen Titel gemäss Ziff. 7.12 zu führen. Es werden keine neuen Diplome ausgestellt.

2 Richtlinie des SBFI über die Gewährung von Bundesbeiträgen an die Durchführung von eidgenössischen Berufs- und höheren
Fachprüfungen nach Artikel 56 BBG und Artikel 65 BBV



11

Diese Änderung tritt mit der Genehmigung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) in Kraft.

Bern, 16. Februar 2024

ICT-Berufsbildung Schweiz
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Andreas W. Kaelin
Präsident

Serge Frech
Geschäftsführer

Diese Änderung wird genehmigt.

Bern, 2 1 Feb. 2024

Staatssekretariat für Bildung ,
Forsch.ung und Innovation SBFI
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Rëlby Hübschi
Stellvertretender Direktor
Leiter Abteilung Berufs- und Weiterbildung


